
Regeln für die Hausaufgaben 
 

1) Schulregeln 
Führung des Hausaufgabenheftes 
1. Jeder Schüler ist zur Führung eines Hausaufgabenheftes verpflichtet. Es dient 
einerseits der Notierung aufgetragener Hausaufgaben oder wichtiger Notizen, die sich 
auf den Unterricht beziehen, andererseits der Übermittlung kurzer Mitteilungen 
des Lehrers an die Eltern. 
2. Das Hausaufgabenheft ist regelmäßig zu führen. Das heißt, es müssen die Stunden 
mit dem gültigen Datum mindestens eine Woche vorgetragen werden. Die 
Hausaufgaben werden jeweils an dem Tag eingetragen, an dem sie aufgegeben 
wurden. Bei nicht angefertigten Hausaufgaben wird vom Lehrer ein Vermerk 
eingetragen. Häufig vergessene Hausaufgaben beeinflussen die Fachnote negativ.  
3. Das Hausaufgabenheft ist jedem Lehrer auf dessen Aufforderung vorzulegen. 
Anfertigung der Hausaufgaben 
1. Die Hausaufgaben dienen der Übung und der Wiederholung des Lehrstoffes bzw. 
der Vorbereitung auf den folgenden Unterricht. Jeder Schüler ist verpflichtet, die 
Hausaufgaben nach bestem Wissen und Können anzufertigen. 
2. Versäumt ein Schüler den Unterricht, so ist er verpflichtet, sich um die Erarbeitung 
des versäumten Unterrichtsstoffes und der damit verbundenen Hausaufgaben zu 
bemühen. Ein Kind welches krank ist, muss den Stoff innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums nacharbeiten. Bei längeren ernsthaften Erkrankungen müssen individuelle 
Vereinbarungen getroffen werden. 
3. Fehlt ein Schüler stundenweise, so ist er verpflichtet, sich selbst bei seinen 
Mitschülern oder Lehrern nach den Hausaufgaben zu erkundigen und diese auch 
anzufertigen. Nicht angefertigte Hausaufgaben werden als Verstoß gegen die 
Schulordnung angesehen und dementsprechend geahndet( siehe Punkt 3). 

 
2) Umfang der Hausaufgaben (Richtwert) 
a) Klasse 5-7: 60 Minuten  
b) Klasse 8-10: 60 Minuten schriftlich und 30 Minuten mündlich.  
3) Disziplinierungsmaßnahmen:  
Bei dreimaligem Vergessen der Hausaufgaben erfolgt eine schriftliche Benachrichtigung 
an die Eltern, sowie ein schriftlicher Klassenbucheintrag.  
4) Festhalten der Hausaufgaben seitens der Lehrer 

Die Hausaufgaben werden vom Fachlehrer nach jeder Stunde in der hinteren Mappe 
im Klassenbuch eingetragen. So ist es der betreuenden Aufsicht der Lernzeiten 
möglich die Hausaufgaben nachzuvollziehen. Die Fachlehrer der entsprechenden 
Klasse sollten, wenn möglich, darauf achten, dass der Umfang der Hausaufgaben an 
einem Vormittag nicht über den empfohlenen Zeitraum geht.  

5) Sonderregel für die jetzigen Klassen 5:  
Schüler die konzentriert in der Lernzeit arbeiten, aber die Hausaufgaben trotzdem 
nicht vollständig erledigt haben, lassen dies von der Aufsicht der Lernzeit vermerken. 
Darüber hinaus werden die Schüler angehalten, die nicht erledigten Hausaufgaben zu 
Hause fortzuführen. Sollte dies nicht im Rahmen der vorgegebenen Zeit erledigt 
werden können, ist dies von den Eltern zu vermerken.  

 
 


